
Flüchtlinge im Landkreis Tübingen und ihr 

Unterstützungsbedarf 

1. Wie ist die hauptamtliche Flüchtlingsbetreuung durch das 

Landratsamt Tübingen organisiert, welche Aufgaben hat sie? 

2. Welche Bedarfe deckt der Regelsatz bei Flüchtlingen ? 

3. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets seit 01.03.2015 

4. Die neue Internetseite „Gemeinsam Aktiv für Flüchtlinge“    

 

 



Noch einfügen : Flüchtlingsbetreuer Bild 

 



Zu 1: Sozialpädagogische Flüchtlingsbetreuung 

Die Flüchtlingsbetreuer /innen beraten und unterstützen in allen Lebenslagen 

und vermitteln gegebenenfalls zu Fachdiensten 

Wichtiger Bestandteil der Arbeit : Zusammenarbeit mit internen und externen 

Kooperationspartnern  

( u.a. den Freundeskreisen für Flüchtlinge, ehrenamtlich engagierte Bürger , 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen z.B. den kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden, anderen Behörden, Flüchtlingsorganisationen, 

Dienstleistern im Sozial- und Gesundheitssektor, Kirchengemeinden, 

Schulen und Kindergärten)  

 

 



Die Beratungsinhalte sind insbesondere: 

 
 Begleitung und Betreuung im Bereich Schule / Kindergarten 

 Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche 

 Gesundheitsfürsorge, Inanspruchnahme medizinischer Leistungen 

 Unterstützung bei Behördenangelegenheiten ( 

Ausländerrechtsfragen, Strafverfahren, Job Center etc.) 

 Begleitung im Asylverfahren 

 Ehrenamtspflege 

 Integration in das Gemeinwesen, Erschließen von Angeboten im 

Gemeinwesen (z.B. Sport) 

 Vermittlung von Sprachförderung 

 
 



Zu 2: Regelbedarf Asylbewerberleistungsgesetz 
Gegenstand SGB II/ XII 2011 AsylblG 2011 AsylblG 2015 

Nahrungsmittel, Getränke 128,46 128,46 141,66 € 

Alkohol. Getränke, Tabak 0 0 0 € 

Bekleidung, Schuhe 30,40 30,40 33,52 € 

Wohnen, Energie, Instandhalt. 30,24 30,24 33,35 € 

Innenausstattung, HHGeräte 27,41 0 0 € 

Gesundheitspflege 15,55 6,51 7,10 € 

Verkehr 22,78 22,78 25,12 € 

Nachrichtenübermittlung 31,96 31,96 35,25 € 

Freizeit, Unterhaltung, Kultur 39,96 39,96 44,07 € 

Bildungswesen 1,39 1,39 1,53 € 

Beherbung und Gaststätten 7,16 7,16 7,90 € 

Andere Waren und Dienstl.  26,50 26,25 29,22 e 

insgesamt 361,81 325,11 rd. 359 € 

 



 

Zu 3. Bildungs- und Teilhabeleistungen für 

Leistungsberechtigte nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 



Bildung und Teilhabe 

• Ab 01.März 2015 haben Kinder und Jugendliche, die Leistungen 

nach dem AsylbLG beziehen, einen Anspruch auf Leistungen für 

Bildung und Teilhabe. 

• Dies regelt §3 Abs. 3 AsylbLG 

• Die Leistungen an sich sind in den §§ 34, 34 und 34 a 

Sozialgesetzbuch (SGB) XII geregelt.  

 

 



Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket 

• Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten 

• Schülerbeförderungskosten 

• Schulbedarf 

• Lernförderung 

• Zuschuss zur Mittagsverpflegung 

• Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

 

 



Antragstellung  

• Die Leistungen werden auf Antrag gewährt. 

• Die Bearbeitung der Anträge findet für alle Personengruppen im 

Landratsamt statt. 

 

 



Die KreisBonusCard 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Danke für die Aufmerksamkeit ! 

 


